
Sehr geehrte Damen und Herren Kreistagsabgeordnete,

mit dem vorliegenden 10. Bericht über die Arbeit im Bereich der Korruptionsprävention und -
Bekämpfung des Landkreises Teltow-Fläming im Jahr 2022 möchte ich meiner Berichtspflicht
als Antikorruptionsbeauftragter gemäß § 14 Nr. 5 der Dienstanweisung Nr. 59/2018 zur
Korruptionsprävention nachkommen.

Dieser Bericht befasst sich mit folgenden Schwerpunkten der Antikorruptionsarbeit:

1. Lagebild Korruptionskriminalität im Land Brandenburg Jahr 2021
2. Zusammenfassung der Antikorruptionsarbeit Jahr 2022
3. Ehrenkodex des Kreistages

1. Landeslagebild Korruption 2021

Im Herbst 2022 wurde vom Landeskriminalamt (LKA) das Lagebild Korruptionskriminalität im
Land Brandenburg 2021 veröffentlicht. Nachfolgend sind die wesentlichen Informationen, die
öffentliche Verwaltung betreffend, zusammengefasst (Vorjahreszahlen in Klammern):

 In 2021 waren 49 % der tatbereiten Nehmer*innen (Beschäftige) bei Bau- und sonstigen
Kommunalbehörden tätig.

 Hauptzielbereich der Korruption bleibt geberseitig mit 345 (125) Straftaten die allgemeine
öffentliche Verwaltung. Von den Tathandlungen partizipieren zumeist Führungskräfte,
wobei der Anteil der Sachbearbeiter erstmals maßgeblich zunimmt. Die gestiegene Zahl
der Aufdeckung entsprechender Tathandlungen dürfte Ergebnis der gemeinsamen
Anstrengungen der Stabsstelle Korruptionsprävention im Ministerium des Innern und für
Kommunales, der Antikorruptionsbeauftragten der Behörden und Einrichtungen sowie der
Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Korruption der Staatsanwaltschaft Neuruppin und des
Landeskriminalamtes einschließlich deren Wahrnahme in der Öffentlichkeit sein.

 Den tatbereiten Nehmer*innen wurden weit überwiegend Sachzuwendungen und Bargeld
gewährt. Dies spricht erneut für ein fehlendes Unrechtsbewusstsein, eine unzureichende
Sensibilität und die Nichtverinnerlichung diesbezüglicher Dienst- bzw.
Verwaltungsvorschriften.

 Behördliche Genehmigungen waren die am häufigsten erlangten Vorteile für die
Geber*innen.

 Der Anteil der tatbereiten Nehmer*innen stieg um 212,9 % im Vergleich zum Jahr 2020.
 Die festgestellten korruptiven Beziehungen sind in Brandenburg seit Jahren längerfristig

angelegt. Dies ist als Indiz für konspirative Tathandlungen sowie unzureichende Frühwarn-
und Kontrollmechanismen zu werten. Zudem wird daran deutlich, welche besondere
Bedeutung dem in der Regel zeitintensiven Aufbau von entsprechenden
„Vertrauensverhältnissen“ zukommt.

 In der Gesamtschau ist damit eine veränderte, aber prognostizierte Korruptionslage im
Land Brandenburg festzustellen. Der Trend zur wachsenden Komplexität der Vorgänge
hält an.



2. Zusammenfassung der Antikorruptionsarbeit

Auch 2022 war der regelkonforme Umgang mit Sachzuwendungen, Bargeld und sonstigen
Vorteilen im Fokus der Antikorruptionsarbeit. Der Antikorruptionsbeauftragte wurde auch bei
der Entscheidung zur Annahme von Geschenken und Einladungen einbezogen. In folgenden
Bereichen der Kreisverwaltung wurden durch die DA Nr. 59/2018 nicht genehmigte
Sachzuwendungen, ein Gutschein sowie Bargeld angeboten bzw. überreicht: Landrätin (2x),
Ordnungsamt (5x), Straßenverkehrsamt (2x), Amt für Veterinärwesen,
Lebensmittelüberwachung (1x) und Sozialamt (2x). Die Sachzuwendungen wurden
überwiegend an eine karitative Einrichtung (Luckenwalder Tafel) übergeben. Die Geber*innen
wurden auf die bestehenden Regelungen der Kreisverwaltung hingewiesen, mit der Bitte
zukünftig auf Geschenke zu verzichten. In zwei Fällen wurden Angebote von Bargeld (5 bis zu
10 Euro) als Vorteilsgewährung (§ 333 Strafgesetzbuch - StGB) bei der Staatsanwaltschaft
Neuruppin anzeigt. Die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Insgesamt war die Anzahl
der Vorteilsgewährungen im Jahr 2022 leicht rückläufig

Die Beschäftigten können sich jederzeit bei Unsicherheiten direkt an den
Antikorruptionsbeauftragten wenden. Dieses Angebot wird weiterhin offen und unkompliziert
in Anspruch genommen. Innerhalb der Kreisverwaltung wird weiterhin ernsthaft mit dem
Thema umgegangen. Die Mitteilungen und Hinweise der Beschäftigten an den
Antikorruptionsbeauftragten zeugen von einer zunehmenden Sensibilität und Verinnerlichung
der diesbezüglichen Dienstvorschriften (§ 42 BeamtStG, § 3 TVöD, Dienstanweisung).

3. Newsletter Korruptionsprävention

Seit Juni 2021 wird der zweimonatlich erscheinende und nur für den internen Dienstgebrauch
bestimmte „Newsletter Korruptionsprävention“ der Stabsstelle Korruptionsprävention beim
Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg neben den
Beschäftigten des Landkreises im Intranet auch den Abgeordneten des Kreistages Teltow-
Fläming im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. Dieser beinhaltet eine
Zusammenstellung von Presseinformationen von national und international bekannt
gewordenen Vorkommnissen zum Thema Korruption.

4. Ehrenkodex

Wünschenswert ist weiterhin die Verabschiedung eines Ehrenkodex für die Mitglieder des
Kreistages, der im Entwurf bereits seit langer Zeit vorliegt. Einen solchen Ehrenkodex haben
im Land Brandenburg bislang die Stadtverordnetenversammlungen der Landeshauptstadt
Potsdam und der Stadt Neuruppin erlassen. Er soll den Willen dokumentieren, Bestrebungen
gegen Korruption zu unterstützen und korruptives Verhalten weder bei der Verwaltung noch
bei ihren politischen Entscheidungsträgern (Kreistag als Teil der Verwaltung) zu dulden.

Der diesem Bericht als Anlage beigefügte Entwurf ist so gestaltet, dass der beschlossene
Ehrenkodex den einzelnen Mitgliedern des Kreistages zur selbstverpflichtenden
Unterzeichnung empfohlen wird. Die im Entwurf vorgeschlagenen Wertgrenzen sind (rechtlich)



nicht vorgegeben; entsprechen aber insbesondere den Beträgen der bislang im Land
Brandenburg verfassten Ehrenordnungen.

Herr Professor Dr. Christian Erdmann (ehemals Leiter der Arbeitsgruppe Kommunen bei
Transparency International Deutschland e. V. und des Rechnungsprüfungsamtes der
Landeshauptstadt Potsdam) ist weiterhin bereit, zum Thema im Kreistag vorzutragen und für
Fragen der Abgeordneten zur Verfügung zu stehen.

Uwe Göbel
Antikorruptionsbeauftragter

Anlage


